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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. in welchem Umfang für das Schuljahr 2015/2016 Landesfördermittel für die
Schulsozialarbeit bereitgestellt wurden und in welcher Höhe diese Mittel abge-
rufen worden sind (tabellarisch aufgelistet nach Stadt- und Landkreisen inklu-
sive Nennung der Schulen);

2. wie viele Fachkräfte nach den geprüften Verwendungsnachweisen im Schul-
jahr 2015/2016 am Stichtag 31. Juli 2016 nach den Grundsätzen des Ministe -
riums für Soziales und Integration zur Förderung der Jugendsozialarbeit an öf-
fentlichen Schulen gefördert wurden und wie viele Vollkraftstellen deren Stel-
lenumfang umgerechnet ergibt;

3. für wie viele Fachkräfte für das Schuljahr 2016/2017 eine Förderung nach den
Grundsätzen des Ministeriums für Soziales und Integration zur Förderung der
Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen beantragt bzw. bewilligt wurde und
wie viele Vollkraftstellen deren Stellenumfang umgerechnet ergibt;

4. wie hoch die Ausgaben des Landes für die Förderung der Jugendsozialarbeit an
öffentlichen Schulen im Jahr 2016 waren bzw. – falls der Rechnungsabschluss
noch nicht vorliegt – voraussichtlich sein werden;

5. in welcher Höhe dabei Rückforderungen für den Förderzeitraum 2015/2016
verrechnet wurden;

Antrag

der Abg. Sabine Wölfle u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Soziales und Integration

Kommen die zusätzlichen Mittel für die Schulsozial-

arbeit aus dem Pakt für Integration dort an, 

wo sie ankommen sollen?
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6. wie hoch unter Berücksichtigung der Erfahrungen der letzten Jahre etwa die
Ausgaben des Landes für die Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen im
Haushaltsjahr 2017 sein werden;

7. was mit den aus dem Pakt für Integration für den erhöhten Bedarf in der Schul-
sozialarbeit für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung an öffentlichen
Schulen zusätzlich für 2017 bereitgestellten Mitteln erfolgt, wenn die Gemein-
den und die Gemeindeverbände in diesem Jahr nicht genügend Personalkosten
abrechnen bzw. beantragen, um den vollen Ansatz auszuschöpfen;

8. wie hoch das Angebot von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern auf dem
 baden-württembergischen Arbeitsmarkt ist und welche Chancen bestehen, dass
geförderte zusätzliche Stellen in diesem Bereich auch fortlaufend mit entspre-
chenden Fachkräften besetzt und somit für die Förderung abgerechnet werden
können.

12. 05. 2017

Wölfle, Born, Dr. Fulst-Blei, 
Hinderer, Kenner, Kleinböck SPD

B e g r ü n d u n g

Infolge der Vereinbarungen aus dem grün-roten Koalitionsvertrag wurde ab 2012
die Landesförderung für die Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen massiv
ausgeweitet. Dies führte dazu, dass die öffentlichen Schulträger die Zahl ihrer
Stellen in der Schulsozialarbeit deutlich erhöhten. Nach Angaben des mit der Um-
setzung beauftragten Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Würt-
temberg gab es Ende 2011 in Vollzeitstellen umgerechnet etwa 800 Vollzeitkräfte
in der Schulsozialarbeit an den öffentlichen Schulen Baden-Württembergs. Nach
dem Einsetzen der Landesförderung stieg diese Zahl bis zum 31. Juli 2015 auf
 etwa 1.275 durch die Landesregierung geförderte Vollkraftstellen. Mit dem Staats -
haushaltsplan 2017 gab der Landtag auf Antrag der Landesregierung erneut 
25 Millionen für dieses Programm frei. Das Ausgabe-Ist aus 2015 betrug 18,8 Mil -
lionen Euro und aus 2014 20,5 Millionen Euro. Jetzt will die grün-schwarze Lan-
desregierung mit dem Pakt für Integration u. a. weitere 2,5 Mio. Euro in 2017 für
die Schulsozialarbeit zur Verfügung stellen, um den Mittelansatz auf den erhöh-
ten Bedarf für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung an öffentlichen Schu-
len anzupassen. Allerdings wurde bisher nicht in Aussicht gestellt, dass die För-
derbedingungen geändert werden. Mit dem Berichtsantrag soll der Frage nachge-
gangen werden, welche Aussichten dafür bestehen, dass im Jahr 2017 die dafür
von der Landesregierung bereitgestellten 27,5 Millionen Euro von den Gemein-
den und Gemeindeverbänden abgerufen werden.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 8. Juni 2017 Nr. 41-0141.5-016/2061 nimmt das Ministerium
für Soziales und Integration im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen
und dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zu dem Antrag wie folgt Stel-
lung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. in welchem Umfang für das Schuljahr 2015/2016 Landesfördermittel für die
Schulsozialarbeit bereitgestellt wurden und in welcher Höhe diese Mittel abge-
rufen worden sind (tabellarisch aufgelistet nach Stadt- und Landkreisen inklu-
sive Nennung der Schulen);

Die Landesregierung hat für die Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen
Schulen (Schulsozialarbeit) im Einzelplan 09 des maßgebenden Staatshaushalts-
plans für das Schuljahr 2015/2016 Haushaltsmittel von bis zu 25 Mio. Euro be-
reitgestellt.

Mit der finanziellen Abwicklung des Landesförderprogramms wurde der Kom-
munalverband für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg beauftragt.
Die vom KVJS ermittelten Fördersummen für die einzelnen Stadt- und Land -
kreise im Förderzeitraum 1. August 2015 bis 31. Juli 2016 sind in der Anlage ta-
bellarisch dargestellt (Stand 27. April 2016). Bei diesen Daten handelt es sich um
eine vorläufige Zahlenermittlung. Endgültige Zahlen werden im Rahmen der Jah-
resabschlussrechnung nach abgeschlossener Prüfung der Verwendungsnachweise
ermittelt. 

Der Landesregierung ist eine Nennung der Schulen derzeit nicht möglich. Die
entsprechende Auflistung ist beim KVJS in Bearbeitung und wird voraussichtlich
Ende Oktober 2017 vorliegen. 

2. wie viele Fachkräfte nach den geprüften Verwendungsnachweisen im Schuljahr
2015/2016 am Stichtag 31. Juli 2016 nach den Grundsätzen des Ministeriums
für Soziales und Integration zur Förderung der Jugendsozialarbeit an öffent -
lichen Schulen gefördert wurden und wie viele Vollkraftstellen deren Stellen -
umfang umgerechnet ergibt;

Nach den fortgeschriebenen Grundsätzen des Ministeriums für Soziales und Inte-
gration zur Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen vom 28. No -
vember 2016 wurden im Schuljahr 2015/2016 am Stichtag 31. Juli 2016 insge-
samt 2.160 Fachkräfte gefördert. Umgerechnet auf Vollkraftstellen ergibt dies
1.426 Stellen. Bei diesen Daten handelt es sich um eine vorläufige Zahlenermitt-
lung ohne abschließende Prüfung der Verwendungsnachweise. 

3. für wie viele Fachkräfte für das Schuljahr 2016/2017 eine Förderung nach den
Grundsätzen des Ministeriums für Soziales und Integration zur Förderung der
Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen beantragt bzw. bewilligt wurde und
wie viele Vollkraftstellen deren Stellenumfang umgerechnet ergibt;

Nach den Grundsätzen des Ministeriums für Soziales und Integration zur Förde-
rung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen wurde im laufenden Schul-
jahr 2016/2017 für 2.280 Fachkräfte eine Förderung bewilligt. Umgerechnet auf
Vollkraftstellen ergibt dies 1.508 Stellen (Stand: 17. Mai 2017). Auch bei diesen
Zahlen handelt es sich um vorbehaltliche Zahlen. Endgültige Zahlen werden nach
Prüfung der Verwendungsnachweise im Rahmen der Jahresabschlussrechnung er-
mittelt. 
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4. wie hoch die Ausgaben des Landes für die Förderung der Jugendsozialarbeit
an öffentlichen Schulen im Jahr 2016 waren bzw. – falls der Rechnungsab-
schluss noch nicht vorliegt – voraussichtlich sein werden;

Der Landesregierung liegt der Rechnungsabschluss noch nicht vor. Es handelt
sich deshalb um vorläufige Daten. 

Nach Nummer 6.3 der Grundsätze des Ministeriums für Soziales und Integration
zur Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen wird der Zuschuss
für ein Förderjahr gewährt. Förderjahr ist das Schuljahr. Die Auszahlung der För-
dermittel an die Träger öffentlicher Schulen und sonstigen Anstellungsträger er-
folgt zur Mitte des jeweiligen Schuljahres. Für sogenannte „N.N.-Stellen“ – dies
sind Stellen, die im Laufe des Schuljahres besetzt werden – erhalten die Träger
Fördermittel im Juli des Jahres. Im Schuljahr 2015/2016 wurden Mittel in Höhe
von 22.767.269 Mio. Euro bewilligt. Hinzu kommen Ausgaben von 180.872 Euro
für die Erstattung der Personalkosten an den KVJS für die finanzielle Abwicklung
und die fachliche Begleitung des Landesförderprogramms. Die gesamten Aus -
gaben des Landes werden im Rahmen der Jahresabschlussrechnung ermittelt. 

5. in welcher Höhe dabei Rückforderungen für den Förderzeitraum 2015/2016
verrechnet wurden;

Nach Prüfung der Verwendungsnachweise ergibt sich für den Förderzeitraum 
1. August 2014 bis 31. Juli 2015 eine Gesamtrückforderung von 364.341 Euro.
Die Rückforderung wurde mit den Zuschüssen für den Förderzeitraum 1. August
2015 bis 31. Juli 2016 verrechnet. 

6. wie hoch unter Berücksichtigung der Erfahrungen der letzten Jahre etwa die
Ausgaben des Landes für die Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen im
Haushaltsjahr 2017 sein werden;

Die Landesregierung fördert seit 2012 den Ausbau der Schulsozialarbeit durch die
freiwillige Mitfinanzierung dieser originären kommunalen Aufgabe. Seit dem
Wiedereinstieg des Landes in die Förderung ist die Anzahl der Beschäftigten und
damit das Fördervolumen stetig angestiegen. Auch im Schuljahr 2016/2017 ist die
Nachfrage nach diesem Landesförderprogramm sehr groß. Nach Mitteilung des
KVJS wurden im Förderzeitraum 1. August 2016 bis 31. Juli 2017 insgesamt
24.542.805 Mio. Euro (Stand: 17. Mai 2017) bewilligt. Hinzu kommen Ausgaben
von rund 180.000 Euro für die Erstattung der Personalkosten an den KVJS für die
finanzielle Abwicklung und die fachliche Begleitung des Landesförderpro-
gramms. Die gesamten Ausgaben des Landes belaufen sich ohne Berücksich -
tigung von N. N.-Stellen und Rückforderungen auf 24.722.805 Euro (Stand: 
17. Mai 2017). 

7. was mit den aus dem Pakt für Integration für den erhöhten Bedarf in der Schul-
sozialarbeit für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung an öffentlichen
Schulen zusätzlich für 2017 bereitgestellten Mitteln erfolgt, wenn die Gemein-
den und die Gemeindeverbände in diesem Jahr nicht genügend Personalkosten
abrechnen bzw. beantragen, um den vollen Ansatz auszuschöpfen;

Das Land und die Kommunalen Landesverbände haben sich im April 2017 auf
 einen Pakt für Integration geeinigt, um die Kommunen bei Maßnahmen zur Ein-
gliederung von Flüchtlingen in unsere Gesellschaft zu unterstützen. Im Rahmen
des Paktes ist für den Bereich der Schulsozialarbeit vorgesehen, die Schulsozial-
arbeit an öffentlichen Schulen im Hinblick auf den erhöhten Bedarf für Kinder
und Jugendliche mit Fluchterfahrung anzupassen und zu verstärken. Die Schul -
sozialarbeit wird daher befristet in den Schuljahren 2017/2018 und – vorbehalt-
lich einer entsprechenden Beschlussfassung des Haushaltsgesetzgebers – 2018/
2019 mit jeweils 2,5 Mio. Euro zusätzlich gefördert.

Der Landesregierung liegen derzeit keine Hinweise vor, dass die Gemeinden und
Gemeindeverbände die zusätzlich bereitgestellten Mittel nicht abrufen werden.
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8. wie hoch das Angebot von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern auf dem
 baden-württembergischen Arbeitsmarkt ist und welche Chancen bestehen, dass
geförderte zusätzliche Stellen in diesem Bereich auch fortlaufend mit entspre-
chenden Fachkräften besetzt und somit für die Förderung abgerechnet werden
können.

Der Landesregierung liegen keine konkreten Angaben vor, wie hoch das Angebot
an Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern auf dem baden-württembergischen
 Arbeitsmarkt derzeit ist. Die Arbeitsmarktsituation bei den sozialen und pädago-
gischen Berufen kann jedoch momentan allgemein als angespannt bezeichnet
werden.

Obwohl hinsichtlich der Qualifikation der Fachkräfte in der Schulsozialarbeit in
Nummer 4.2 der Fördergrundsätze gewisse Anforderungen festgelegt sind (Hoch-
schulabschluss in Sozialarbeit, Sozialpädagogik bzw. vergleichbaren Studiengän-
gen des Sozialwesens) ist die Anzahl der in diesem Bereich tätigen Fachkräfte in
den vergangenen Jahren kontinuierlich und deutlich angestiegen. So waren dort
im Schuljahr 2012/2013 insgesamt 1.574 Personen tätig, während im Schuljahr
2016/2017 nach der Prognose 2.342 Personen (geförderte Stellen Stand 17. Mai
zuzüglich der N.N.-Stellen) eingesetzt werden, welche die Fördervoraussetzungen
erfüllen. Die Steigerung beträgt rund 49 Prozent. Die Vollkraftstellen stiegen im
selben Zeitraum von 1.028 auf 1.561 (geförderte Stellen Stand 17. Mai zuzüglich
der N.N.-Stellen), also um knapp 52 Prozent an. 

In begründeten Einzelfällen lassen die Fördergrundsätze Ausnahmeregelungen
von der Anforderung des Hochschulabschlusses in Sozialarbeit, Sozialpädagogik
bzw. vergleichbaren Studiengängen des Sozialwesens zu. Die Ausnahmeanträge
unterliegen jedoch einer Einzelfallprüfung und Ermessensentscheidung nach den
Kriterien Berufserfahrung, Kenntnisse, Kompetenzen, Zusatzqualifikationen, Fort -
bildungen, Weiterbildungen, Rahmenbedingungen, Teamanbindung, Trägerstruk-
tur usw. Der Rahmen für Ausnahmezulassungen wurde vom Ministerium für
 Soziales und Integration mit dem KVJS anhand verschiedener Präzedenzfälle ab-
gestimmt.

Trotz des bereits seit längerer Zeit bestehenden angespannten Arbeitsmarktes geht
die Landesregierung davon aus, dass auch in der Zukunft weitere Stellen mit ent-
sprechendem Fachpersonal besetzt und für die Förderung abgerechnet werden
können.

In Vertretung

Mielich

Staatssekretärin
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Anlage
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